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Geschwindigkeitsbegrenzung aufdem Lerbacher Weg |

Sehr geehrter Herr Dresbach,

in der Ratssitzung am 15.10.2013 fragten Sie an, ob es möglich sei, die Geschwindigkeitsbegrenzung |
aufdem Lerbacher Weg von derzeit 70km/h auf 50km/h zu senken.

Weiterhin merkten Sie an, dass die meisten Fahrzeuge trotz der vorhandenen Baumdichte ohne Licht
unterwegs sind. In diesem Zusammenhang baten Sie zu überlegen, ob hier möglicherweise Verkehrs- _
schilder angebracht werden können, die auf das Einschalten des Lichtes hinweisen.

Bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung ist anzumerken, dass es sich bei dem entsprechenden
Teilabschnitt des Lerbacher Wegs um eine außerhalb der Ortschaft geführte Strecke handelt, auf der Ä
grundsätzlich das allgemeine Tempolimit von 100 km/h gilt.

Nicht zuletzt wegen der Einmündungssituation Oberheidkamper Straße/ Lerbacher Weg wurde die
Geschwindigkeit seinerzeit auf 50km/h reduziert.

Aufgrund der unauffälligen Unfallsituation sowie der Erkenntnis, dass auch durchaus höhere Ge-

schwindigkeiten auf dem Streckenabschnitt gefahrlos möglich sind, hat die Polizei vorgeschlagen,

die Geschwindigkeit aufdem Streckenabschnitt auf 70 km/h zu erhöhen. Ä
An dieser Stelle wies die Polizei auf die Bestimmung des $$ 39£ff StVO hin, wonach u.a. eine Redu- |

zierung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine verkehrliche Beschränkung darstellt, die auch
von der Höhe her angemessen sein muss.

Diesem Vorschlag ist die hiesige Straßenverkehrsbehörde gefolgt, so dass die nunmehr angeordneten
70 km/h gültig sind.
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Die Unfallstatistik der Polizei weist in der 3 - Jahresübersicht vom 01.01.2011 bis zum 30.09.2013 N
insgesamt 5 sog. Kategorie 5 Unfälle auf (sonstiger Unfall mit Sachschaden). u

Die Unfälle gliedern sich in 2 Wildunfälle, einen Spiegelunfall im Begegnungsverkehr, einen Al- | |
leinunfall und einen Vorfahrtsunfall. Be

Die Unfalllage ist aus Sicht der Polizei eher unauffällig, es besteht auch kein Änderungsbedarfhin- | |
sichtlich einer weiteren Geschwindigkeitsreduzierung. | | |

Bezüglich der zusätzlichen Hinweisbeschilderung das Licht anzuschalten ist anzumerken, dass sich |
der Fahrzeugführer nach den Bestimmungen der StVO so zu verhalten hat, dass eine Gefährdung u

anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen ist. 5
Das bedeutet auch, dass das Einschalten von Licht selbstständig vom Fahrzeugführer situationsbezo- | M
gen zu erfolgen hat. Unabhängig hiervon besitzen heute schon viele Fahrzeuge eine Lichtautomatik, |
die sich bei entsprechend schlechten Lichtverhältnissen automatisch einschaltet. =

Die aktuelle Unfallstatistik lässt derzeit keine generelle Lichtproblematik erkennen. |

Aus diesem Grunde besteht auch derzeit kein Bedarfnach einer solchen Hinweisbeschilderung. M
I;

Ich hoffe, Ihnen mit den Informationen weitergeholfen zu haben. N
u

Mit freundlichen Grüßen .
Im Auftrag =
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